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(5) Für Schäden, die Dritten durch das Handeln der Mit
glieder der Vereinigung entstehen, ist der Handelnde nach 
den Bestimmungen der §§ 330 ff. Zivilgesetzbuch persönlich 
verantwortlich.

§18
(1) Die Vereinigung kann sich durch Beschluß der Mitglie

der auflösen. Dieser bedarf der Zustimmung aller Mitglieder, 
soweit das Statut oder die Vereinbarung der Mitglieder nichts 
anderes vorsieht.

(2) Die vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind durch 
die Mitglieder gemeinschaftlich oder durch bevollmächtigte 
Vertreter zu regeln.

(3) Reicht das gemeinschaftliche Eigentum zur Erfüllung 
bestehender Verbindlichkeiten nicht aus, sind die Mitglieder 
verpflichtet, zu gleichen Teilen den Fehlbetrag zu erstatten.

(4) Das nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten-verbleibende 
gemeinschaftliche Eigentum ist wertmäßig zu gleichen Teilen 
an die Mitglieder zu verteilen, soweit die Festlegungen im 
Statut oder der Vereinbarung der Mitglieder nichts anderes 
vorsehen.

Verbot einer Vereinigung

§ 19
(1) Das Verbot einer Vereinigung kann nur im Ergebnis 

eines gerichtlichen Verfahrens ausgesprochen werden.
(2) Anträge auf Verbot einer Vereinigung können der Mi

nister für Innere Angelegenheiten, der Generalstaatsanwalt 
der DDR, das Mitglied des Rates des Bezirkes für Innere 
Angelegenheiten und der Staatsanwalt des Bezirkes stellen.

(3) Über das Verbot einer Vereinigung oder die Untersa
gung bestimmter Tätigkeiten oder Aktivitäten entscheidet 
das für den Sitz der Vereinigung zuständige Bezirksgericht in 
1. Instanz. Für das Verfahren gilt die Zivilprozeßordnung 
entsprechend.

§20
(1) Wird eine Vereinigung gemäß § 19 verboten, ist sie un

verzüglich aufzulösen. Die zur Auflösung erforderlichen Maß
nahmen sind durch das für den Sitz der Vereinigung zustän
dige staatliche Organ wahrzunehmen. Die Registrierung im 
Vereinigungsregister ist 2u löschen.

(2) Das Vermögen einer verbotenen Vereinigung fällt an 
den Haushalt des zuständigen staatlichen Organs.

§21
Gemeinnützige Vereinigungen

(1) Eine rechtsfähige Vereinigung kann als Gemeinnützige 
Vereinigung anerkannt werden. Voraussetzung dafür ist, daß 
ihre Ziele, Aufgaben und Ergebnisse auf die Wahrung und 
Verwirklichung insbesondere humanistischer, sozialer, kul
tureller oder ökologischer Interessen der Bürger gerichtet 
sind.

(2) Über die Anerkennung entscheiden das Präsidium der 
Volkskammer für Vereinigungen mit gesamtgesellschaftli
chem Tätigkeitsbereich. Über die Vereinigungen mit territoria

lem Tätigkeitsbereich (Bezirk, Kreis, Stadt, Gemeinde) ent
scheiden die zuständigen Volksvertretungen.

(3) Mit der Anerkennung entsteht nach den geltenden 
steuerlichen Rechtsvorschriften Anspruch auf steuerliche 
Vergünstigungen und finanzielle Unterstützung aus öffent
lichen Mitteln. Über die Höhe wird mit dem jährlichen Haus
haltsplan entschieden.

(4) Über die Verwendung der finanziellen Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln ist dem Präsidium der Volkskammer 
bzw. den zuständigen Volksvertretungen jährlich zum 
31. März ein Finanzbericht über das vorangegangene Jahr 
einzureichen, der mit einem Prüfungsvermerk eines unab
hängigen Revisionsorgans versehen ist.

§22
Übergangsbestimmungen

(1) Vereinigungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes aufgrund staatlicher Anerkennung oder des 
Erlasses von Rechtsvorschriften rechtsfähig sind, haben sich 
bei dem für den Sitz der Vereinigung zuständigen Kreisge
richt innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Ge
setzes registrieren zu lassen. Die Bestimmung des § 4 Abs. 2 
gilt entsprechend.

(2) Soweit sich Vereinigungen bis zum Ablauf der in Abs. 1 
genannten Frist nicht registrieren lassen, erlischt deren 
Rechtsfähigkeit.

(3) Das Ministerium für Innere Angelegenheiten sowie die 
Räte der Bezirke und Kreise übergeben die Unterlagen über 
staatlich anerkannte Vereinigungen innerhalb von 6 Wochen 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die zuständigen Kreis
gerichte.

Schlußbestimmungen

§23
Dieses Gesetz gilt auch für Ausländer und Staatenlose, die 

sich mit einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsgeneh
migung in der Deutschen Demokratischen Republik aufhal
ten.

§ 24
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Rechtsvorschriften erläßt der Ministerrat der Deutschen De
mokratischen Republik.

§25
(1) Dieses Gesetz tritt am 21. Februar 1990 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Verordnung vom 6. November 

1975 über die Gründung und Tätigkeit von Vereinigungen 
(GBl. I Nr. 44 S. 723) sowie Ziff. 8 der Anlage zur Verordnung 
vom 14. Dezember 1988 zur Anpassung von Regelungen über 
Rechtsmittel der Bürger und zur Festlegung der gerichtlichen 
Zuständigkeit für die Nachprüfung von Verwaltungsentschei
dungen (GBl. I Nr. 28 S. 330) außer Kraft.

(3) Die von zentralen staatlichen Organen erlassenen Rechts
vorschriften, nach denen Vereinigungen die Rechtsfähigkeit 
erlangt haben, treten nach Ablauf der im § 22 Abs. 1 genann
ten Frist außer Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am einundzwanzigsten Februar neun
zehnhundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zweiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertneunzig

Der amtierende Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

Prof. Dr. G e r 1 а c h


